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öSTERREICHISCHES ROTES KREUZ 

GENERALSEKRETARIAT 
Geschäftsleitung 

Bundesministerium fü r Finanzen 
per E-Ma il: e -R~fht@bm f .g v .at 
cc. beguta chtu ngs\o'~.rla h re n @parlinl~.9IJl .g v .at 

GV3 19/ok 
ZVR-Zohl: 432857691 

Wien, am lb.11.2010 

Betreff: GZ. BMF-010000/0040-VI/1/2010 
Stellungnahme zum Entwurf eines Budgetbegleitgesetzes 2011 - 2014 
Teil Abgabenänderungsgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum abgabenrechtlichen Teil des Entwurfs eines Budgetbegleitgesetzes 2011 - 2014 nimmt 

das Osterreichtsehe Rote Kre uz binnen offene r Frist Ste llung: 

Zu Artikel 27 Mineralölsteuergesetz: 

Die Mineralölsteuer für Treibstoffe soll per 1.1.2011 um 4 Cent (für Benzin) bzw. 5 Cent (für 
Diesel) netto er höht werden. Diese Erhöhun g gilt au snah mslos. Dos Osterreichische Rote 

Kreuz welches wichtige und gesetzlich vorgesehene Aufgaben im allgemeinen Interesse wie 

insbesondere den Rettungs- und Krankentransportdienst erbringt, ist von dieser Erhöhung 

somit ebenfalls betroffen. 

Zwar hat sich das Osterreich Rote Kreuz bereits wiederho lt für Ausnahmeregelungen 

zugunsten an erk annter Rettungsorga nisationen au sgesprochen, diese m Ersuchen wurde 

aber bisher nicht Rechnung ge trage n. 

Wir müssen da rauf hin weisen, da ss sich die geplante Ste ue rerhöhung auf die 

Dienstleist ungen des Rote n Kreuzes im Sinne einer Verteue rung durchschla gen kann. 
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Im La ndesver band Sa lzburg des Os terre ichischen Roten Kre uzes beispielsweise, wo eine 

probeweise Durchrec hnung erfolgt ist, würde sich die gep lante Erhöhung a llein im 

Bundesland Salzburg mit rund 40.000,00 Euro jährlich zu Buche schlagen, wobei die 

geplante Verteuerung der Treibstoffkosten in de n bestehenden Abgeltungen durch das� 

Land Salzburg und die Gemei nden nicht berücksichtigt ist .� 

Aus unserer Sicht wöre hier für anerkannte Rettungsorgonisationen eine entsprechende 

Ausnahme zu schaffen. 

Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unseres Anliegens. 

Mit fr eundlichen Grüßen 

t~~t 
Dr. Wolfgong Kopet Dr. Werner Kerschboum "<,� 
Generalsekretär Stv. Gene ralsekretär� 

Ansprechpar tnerin: 

Mag. Andrea Kotorman 

ondrea.kotorman@roteskreuz.at 
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